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1. Bekanntmachungen und Mitteilungen 

I9) -0-„ Nr. /93/ VI ·414 h 

Unbesetzte Pfarren in der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs: 

Kirchenkreis Güstrow 
Baumgarten mit Rühn 
Bützow I'I 
Warnkenhagen mit Diekhof 
Polchow 
WattmanMhagen mit Lübsee 
Bellin 
Kirch Kogel 

Kirchenkreis Ludwigslust 
BoizenbuI"g II 
Zweedorf 
Godosen 
Wöbbelin mit Lüblow 

Kirchenkreis Malchin 
Gnoien II 
Walkendorf 
Malchin TII 
Wredenhag,en 
Stavenhagen II 
Penzlin II 
Federow 
Vielist 

Kirchenkreis Parchim 
Lübz, Hilfspred:igerstelle 
·p1au II 
Vietlübbe 
Woserin 

Kirchenkreis Rostock-Land 
Kühlungsborn, Hilfspredi:gemtelQe 
Alt Karin 
Kirch Mulsow 
Volkensha:g.en 
Ribnitz 1\1 . 
Thelkow 

Kirchenkreis Schwerin 
~bU!ji 
Lübsee 
Schlagsdorf 
Rehna II 
Crivitz, Hilfspredi,gerstelle 
Alt.Meteln 

.Sdiwerin-Lanlrow 
Schwerin, St. Paul V 

Kirchenkreis Stargard 
Dewitz mit Cölpi:iai,, 
Warbende · ·· ·· 
Teschentdorf (ab 1. Ju1i 1963) 
Neubrandenburg, St. Marien 11: 
Kratzeburg 
strelitz n 
Göhren 
Woldegk II 
Fürstenberg, Hilfspredigerstel~e 
Friedland 11 

Kirchenkreis Wismar 
Sternberg II 
Zurow mit Jesendorf 
Bössow 
Friedrichshagen 
Gt'evesmühlen :r:I 
Kirch Mummendbrf 

Die unterstrichenen PfarrsteHen sind dringend zu be
setzen. Bei Herrnburg, Rfünitz H, F'ried'land II, 
Sehwerin, S.t. Paul V, ist die Besetzung bereits einge
leitet. 
Für die unbesetzten Pfarren Boizen1burg I'I, Gnoien II, 
Wa1kenidorf, Wredenhagen, Penzlin II, Stalvenhagen II, 
F,ederow, Plau TI, Lübz (HilfspreddgersteHe), W'oserin, 
Alt Karin, Crivitz (Hilfsp,redigerstelle), Schlagsdorf, 
Rehna II, Warbendle, Strelitz Tl, Woldegk II, K'.i'rch 
Mummendorf, GrevesmüMen II, Bössow, Sternberg II 
sind Maßnahmen getroffen, die die Besetzung dieser 
Pfarren einstweilen nieht erforderlich machen, Die 
Wiederbesetzung der Pfarre Flederow ist wegen des 
Fehlens eines Pfarrhauses zur 'Zeit nicht möglich. 
F'ür die übrigen Pfarren sind Bewerbungen dem Ober
kirchenrat .Qaldigst vorzuLegen. 

Schwerin, den 9-. Apri-1 il.9163 

2-0) G. Nr. ;M; III 9 g2 

Der Oberkircbema.t 

Boes te 

Erlaß einer 'Gnmdstiieksvetkehrsverordnong 
mit Wlrkul\g vom L April 1003 an 

Nachstehend wird d'i-e Verordoong über den Verkehr 
mit Grundstücken - Grundstücksverkehrsverordnung
vom 11 .. Januar 1963', die im Gesetzblatt der Deutschen 
Demokratischen Repub!lik Teil II, Nr. 2~ vom 16. März 
1003 vetikündet und am 1. April 1003' in K'I'aft getreten 
ist, mitgetei.1t. Der Oberkirchenrat :weist da:rauf hln, daß 
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nach § 21 (2) mit dem Inkrafttreten der Grundstücks
verkehrsverordnung u. a. die Pachtschutzordnung vom 
30. Juli 1940 und die §§ 2·1 bis 23 der li'/ erordnung vom 
15. Oktober 19152 über die Übertragung der Angelegen
heiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, durch die d:ie 
Verfahrens-Vorschriften der Pachtschutzordnung ge
ändert waren, sowie die Durchführungs- und Aus
führungsbestimmungen zum Kontrollratsgesetz. Nr. 4'5 
aufgehoben sind. 
Die nach § 2!1 der Grundstücksverkehrsverordnung zu 
erwartenden DtJrchführungsbestimmungen sind noch 
nicht erschienen. 

Schwerin, den 10. April 1963 

Der Oberkirchenrat 
Im Auftrage: 
Niendorf 

Verordnung über den Verkehr mit Grundstücken 
- Grundstücksverkehrsverordnung -

vom 11. Januar 191613 

Die Grundsätze der sozialistischen Gesellschafts
ordnung in der Deutschen Demokratischen Republik 
erfordern, daß föe Nutzung des Grund und Bpdens in 
Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Interessen 
erfolgt, die ihren Ausdruck in den Perspektiv- und 
Jahresvolkswirtschaftsplänen finden. Es ist zu gewähr
leisten, daß die Ausübung des Eigentumsrechts am 
Grund und Boden der sozialistischen Entwicklung nicht 
zuwiderläuft und die sich aus dem Eigentum gegen
über der Gesellschaft ergebenden Ve1rpflichtungen er
füllt werden. 

Dazu wird folgendes verordnet: 

I. Abschnitt" 
§ 1 

(1) Die Nutzung des Grund und Bodens in der Deut
sch·en Demokratischen RepubUk hat so zu erfolgen, daß 
die ökonomischen Grundlagen der Arbeiter-und-Bauern
Macht allseitig gestärkt, föe staatliche Ordnung und 
Sicherheit gewährl1eistet und die Interessen der Bür
ger in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen In
teressen gewahrt werden. Für den Verkehr mit Grund
stüt:ken gelten daher die Grundlsät:z,e der sozialistischen 
Bodenpolitik. 

(2? Die staatlichen Organe haben bei der Kontrolle 
des Grundstücksverkehrs zu g'ewährleisten, daß alle 
Formen der sozialistisch,en Bodennutzung gefördert und 
die persönliche Nutzung von Grundstücken und Ge
bäuden, die für Wohn- und Erhotungszwecke bestimmt 

, sind, gesichert werden. Gleichzeitig ist jegliche Speku
lation mit Grundstücken zu verhindern. 

§ 2 
(1) !Zur Verwirklichung der Grundsätze gemäß § 1 

sind die Übertragung des Eigentumsrechts an einem 
Grundstück oder Gebäude durch Rechtsgeschäft und 
der Verzicht auf das Eig;entumsrecht an einem Grund
stück oder Gebäude genehmigungspflichtig. Das gleiche 
gilt für den Erwerb des Eigentumsrechts an einem 
Grundstück oder Gebäude sowie des Rechts zur Er
richtung von Gebäuden auf einem Grundstück durch 
eine juristische Person im Wege der Erbfolge, Soll der 
Rechtsübergang im Wege der Zwangsversteig1erung er
folgen, bedlarf der Bieter der Genehmigung zur Abgabe 
von Geboten. 

(2>) Genehmigungspflichtig sind f.erner: 
a) Rechtsgeschäfte, die die Einräumung des 

Rechts zur Errichtung von Gebäuden auf einem 
Grundstück sowie die Übertragung eines sol
chen Rechts zum Inhalt haben; Abs. 1 Satz 3 
gilt entspvechend, 

b) Rechtsgeschäfte zur Belastung eines Grund
stück:s oder zur Übertragung einer Grundstücks
belastung, soweit die Bel'astung oder Übertra
gung nicht zugunsten volks·eigener oder genos-

. senschaftllcher Kveditinstitute erfolgt, 
c) Rechtsgeschäfte zur Übertragung eines Erbteils, 

wenn ein Grundstück oder Gebäude zum Nach
laß gehört. 

(3') Die Genehmigungspflicht e11streckt sich auch auf 
Verträge, durch die landwirtschaftliche Grundstücke 
einem anderen zur Nutzung überlassen werden (Pacht
oder Nutzungsverträge). 
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§ 3 
Rechtsgeschäfte, we sich ihrem Inhalt nach auf die 

Umgehung dieser Verordnung richten, sind nichtig. 

§ 4 • 
(1) Über Genehmigungsanträge gemäß § 2 entschei

det. der zuständige Rat des Kreises. Die Genehmigung 
des Verzichts bedarf eines Beschlusses des Rates des 
Kre.ises.. · 

(2) Die Genehmigung umfaßt auch die preisrechtliche 
ut!d steuerliche Unbedentklichlk·eitsbesch·einigung, sofern 
sPlche Bescheinigungen gemäß den gesetzlichen Bestim
mungen erforderlich sind; sie umfaßt ferner die Bestä
tigung, daß gegen die Übertragung des Eigentt1msrechts 
baurechtlich und städtebaulich, keine Bedenken bestehen. 

(3) Die Genehmigung kann mit Auflagen verbunden 
werden„ Die Erteilung der Genehmigung unter einer 
Auflage ist zu begründen. 

§ 5 
(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die beab

sJ chtigte Rechtsänderung oder Rechtsbegründung den 
Grundsätzen des sozialisti:sch·en Aufbaus und den sich 
aus dem Eigentum gegenüber der GeseUschaft ergeben
den Verpflichtungen nicht widerspricht. 

(2') Die Genehmigung ist zu versagen, wenn 

a) die V:eräußerung, der Erwerb oder die Bela
stung aus spekulativen Gründen erfolgt, 

b) durch den Erwerb eine Konzentration von 
Grundbesitz entsteht, 

c) durch dien Erwerber die ordnungsgemäße Ver
waltung und volksWirtschaftlich erforderliche 
Nutzung des Grundstücks nicht gewährleistet 
ist, 

d) im Falle eines entgeltlichen Erwerbs der Ge
genwert im Mißverhältn~s zu den Leistungen 
steht, 

e) an dem Rechtsgechäft ·eine juristische Person 
als Erwerber beteiligt ist und der Rechtser'
werb den rechtlich anerkannten Aufgaben und 
der Zweckbestiminung der juristischen Person 
nicht entspricht, 

f) durch dtie Veräußerung, den Erwerb oder die 
Belastung in anderer Weise· gesellschaftliche 
Interessen v·erlet:zt werden. 

(3) Die Versagung deri Genehmigung ist zru begründen. 

§ 6 
Der Widerruf einer Genehmigung ist nur zulässig, 

wenn Tatsachen, die die Genehmigung ausschließen, 
dem Rat des Kreises erst nach Erteilung der Geneh
migung bekannt werden. Nach Aiblauf eines Jahres seit 
Erteilung der Genehmigung ist der Widerruf der Ge
nehmigung ausgesch-lossen. 

II. Abschnitt 

§ 7 

(1) Um den Grundstücksverkehr entsprechend den 
Erforderniss.en des sozialistischen Aufbaus zu lenken 
und die staatlichen Interessen durch Erwerb von Grund
stücken zugunsten des1 Volkseigentums oder anderen 
geseUschaftlichen Eigentums wahrzunehmen, wird den 
Räten der Kreise das Vorerwerbsrecht eingeräumt. 

(2) Das Vorerwerbsrecht kann durch den zuständigen 
Rat des Kreises bei der Übertragung des Eigentums
rechts an einem Grundstück oder Gebäude durch Rechts
geschäft oder im Wege der Zwangsvers·teigerung ausge
übt werden. Es kann auf das Zubehör erst:rieckt werden, 
das mit dem Grundstück oder Gebäude veräußert wird. 

(3') Entsprechend seiner Zweckbestimmung und gesell
schaftlichen Bedeutung hat das . Vorerwerbsrecht den 
Vorrang gegenüber all~· sonstigen Vorerwerbs- oder 
Vorkaufsrechten. 

(4) Nach erteilter Genehmigung kann das Vorerwerbs
recht nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
daß die Genehmigung nach § •6 widerTufen wird. Bieter
genehmigungen werden geg'enstands.Jos, wenn das Vor
erwerbsrecht ausgeübt wird. 



(5) Im Falle der vertraglichen Veräußerung erfolgt 
föe Ausübung des Vorerwerbsrecht:s gegenüber den 
Vertragspartnern. 

(6) Bei Zwangsversteigerung,en wird das Vorerwerbs
recht gegenüber dem Vollstreckungsgericht ausgeübt. 
Der Voterwerb erfolgt zum Zeitpunkt des Versteige~ 
rungstermins. 

(7) Der Vorerwerbsberechtigte ist befugt, das Grund
stück oder Gebäude vor der Ausübung des Vorerwerbs
rechts zu besichtigen. 

(8) Das Vorerwerbsrecht wird durch Beschluß des 
Rates des Kreises ausgeübt. 

§ 8 
Die Ausübung des Vorerwerbsrechts wird nicht da

durch ausgeschlossen, daß die Beteiligten eine aufschi~ 
bende oder auflösende Bedingung vereinbart haben 
oder vom Vertrage zurücktreten. 

§ 9 

(1) Durch die Ausübung des Vorerwerbsrechts urß 
die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuth 
e1:tsteht Vo1kseigentum oder anderes gesellschaftliches 
Eigentum. 

(2) Mit der Eintragung der Rechtsänderung in das 
Grundbuch treten außerdem nachstehende Recht:sfolgen 
ein: 

a) Der Vorerwerbsberechtigte hat den zulässigen 
Grundstücks- bzw. Gebäude'W'ert zu erstatten, 

b) die auf dem Grundstück, Gebäude oder Recht 
ruhenden Belastungen erlöschen; für Gläubiger, 
deren dTingliche Rechte erloschen sind, tritt der 
Erlös an die Stelle des Grundstücks oder Ge
bäudes, 

c) die Inhaber der gemäß Buchst. b erloschenen 
Rechte haben am Erlös die gleichen Rechte, die 
ihnen im F:alle der rZwangsversteigerung am 
Versteigerungserlös zustehen würden, 

d) soweit der Erlös zur Befriedigung der gegen
über dem bisherigen Grundstückseigentümer 
bestehenden persönlichen Forderungen nicht 
ausreicht, bleiben diese Forderungen bestehen. 

(3) Die Eintragung der Rechtsänderung in das Grund
buch erfolgt auf Ersuchen des Rates des Kreises; sie 
bedarf nicht der Bewilligung des Eigentümers. 

§ liO 

(1) Das Verfahren bei Ausübung des Vorerwerbs
rechts und das Arn;zahlungsverfahren regelt der Mini
ster der Finanzen durch Anordnung. 

(2) Im Auszahlungsverfahren können Schuldbuchfor
derungen gemäß der Verordnung vom 2. August 1951 
über die Schuldbuchordnung für die Deutsch,e Demo
kratische Republik (GBI. S. 723) begründet werden. 

(,3) Der Veräußerer und Gläubiger, del'en dingliche 
Recht;e gemäß § 9 Abs,. 2 Buchst. b erloschen sind, 
können bei dem zustärndigen Kreisgericht die Eröff
nung eines Verteilungsverfahrens nach den für d.ie 
Verteilung des Erlöses im Falie der 1Z,wang1sversteige
rung geltenden Bestimmungen beantragen. 

(4) Bei volkseigenen· Forderungen, deren dingliche 
Sicherung erloschen ist, kann der aus dem Erlös nicht 
zu befriedigende Teil Bürgern der Deutschen Demokra
tischen Republ:ik erlass,en werden. Die Voraussetzungen 
für den Erlaß regelt der Minister der Finanzen. 

§ 11 
Bei Ausübung des Vorerwerbsrechts hat der Rat des 

Kreises den Beteirigten die Kosten der Beurkundung, 
die entstehenden Verwaltungsgebühren sowie die son
stigen notwendigen Ausgaben zu erstatten, die ihnen 
im Zusammenhang mit der beabsichtigten Rechtsän
derung entstanden und im Kaufpreis nicht enthalten 
sind. 

§ 12 
(1) Durch die Genehmigung des Verzichts auf das 

Eigentumsrecht an einem Grundstück oder Gebäude 
und die Eintragung des Verzichts in das Grundbuch 
entsteht Volkseigentum. § 9 Abs. 2 Buchstaben b, c 
und d gelten entsprechend. 

(2) Geht ein Grundrstück oder Gebäude als erben
.loser Nachlaß au! den Staat über, erlöschen d[e Bela
stungen. 

(3) Die betroffenen Gläubiger werden in Höhe der 
Gesamtsumme ihrer Anspr'üche, jedoch nicht über den 
Grundstücks- o•r Gebäudewert hinaus, befriedigt. Für 
das Auszahlungsverfahren gilt § 10. 

III. Abschnitt 

§ 13 
Verträge, durch die landwirtschaftliche Grundstücke 

einem anderen zur Nutzung überlassen werden (Pacht
oder Nutzungsverträge), können durch den Rat des 
Kreises auf Antrag eines der Vertragspartner oder des 
Rates der Stadt. des Stadtbezirks oder der Gemeinde 
verlängert, vorzeitig gelöst oder inhaltlich geändert 
werdE>:n, wenn dks im Interesse der weiteren Entwick
lur•g und Festigung der sozialistischen Produktionsver
hältnisse in der Landwirtschaft, der Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktion oder der ordnungsge
mäßen Bewirtschaftung erlorderlich ist. 

§ 14 
(1) Wel:'den lan1dwirtschaftliche Grundstücke, die sich 

in Nutzung privater Besitzer befinden, nicht oder nicht 
ordnungsgemäß bewirtschaftet., so hat der Rat des Krei
ses den Nutzungsberecht'igten aufzufordern, die Grund
stücke entsprechend den volkswirtschaftlichen Erfor
dernissien zu bew:i:·rtschaften. Der Rat des Kreises kann 
zu diesem Zweck Auflagen erteilen. 

(2) Kommt der Nut:zungsberechtigte der Aufforde
rung ni(!ht nach oder erfüllt er die ipm erteilten Auf
lagen nidrt, kann der Rat des Krei1ses die Grundstücke 
auf Kosten des Nutzung:sberechtigten bewirtschaften 
lassen oder die Bewirtschaftung der Grundstücke durch 
einen geeigneten Bewirtschafter veranlassen. 

IV. Abschnitt 

§ 15> 
Vor der Entscheidung über Genehmigungsanträge 

gemäß § 2 sowie vor Entscheidungen gemäß §§ 13 und 
14 ist der Rat der Stadt, des Stadtbezirks oder der 
Gemeinde zu hören. 

§ 16 
(1) Der Rat des Bezirkes kann unter Mitwirkung der 

Räte der Kreise bestimmte Befugnisse aus dieser Ver
ordnung, den Räten der Städte, der Stadtbezirke oder 
der Gemeinden übertragen. 

(2) Die Übertragung ist in geeigneter Weise bekannt
zumachen. 

§ 17 
Die Räte der Bezirke und Kreis,e können Aufgaben, 

die ihnen nach dieser Verordnung obliegen, den Lei
tern der für den Grundstücksverkehr zuständigen Fach
organe übertragen. Dies gilt nicht für die Genehmigung 
des Verzichts gemäß § 4 Abs. 1 und die Ausübung des 
Vc•rerwerbsrechts gemäß § 7 Abs. 8. 

V. Abschnitt 

§ 18 
(1) Gegen die Versagung der Genehmigung, gegen 

die Erteilung der Genehmigung unter einer Auflage, 
gegen den Widerrli!f der Genehmigung sowie gegen 
Entscheidungen gemäß §§ 13 und 14 kann innerhalb 
von 2 Wochen nach Zugang der Entscheidung Be
schwerde beim Rat des Kreises eingelegt werden. 

(2) Gibt der Rat des Kreises der Beschwerde nicht 
statt, entscheidet der Rat des Beml'kes endgUltig, 

(3) Sind gemäß § 1'6 Befugn1isse dr·m Rat der Stadt, 
des Stadtbezirks oder der Gemeinde übertragen worden, 
tritt an die SteUe des Rates des Kreises der Rat der 
Stadt, des Stadtbezirks oder der Gemeinde, an die 
Stelle des Rat.es des Bezirkes der Rat des Kreises. 

VI. Abschnitt 
§ 19 

(1) Das Genehmigungsverfahren ist kostenpflichtig. 
Das gleiche gilt für Verfahren gemäß §§ 13 und 14 sowie 
für die Bearbeitung von Beschwerden, denen nicht statt-
gegeben wird. . 

(2') Für die Kosten des Verfahrens haften die Ver
tragspartner auch im Falle d& Versagung der Geneh
migung aLs Gesamtschuldner. 
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VIL Abschnitt 
§ 210 

Diese Verordung findet auch Anwen~ng auf Rechts
vorgänge, die bis zu ihrem Inkrafttreten noch nicht 
eritschieden sind. 

§ 211 
Durchführungsbestimmungen erfassen der Minister des 

Innern und der "Vorsttzende des Landwirtschaftsrates 
beim Ministerrat im Einvernehmen mit dell Leitern 
der beteil:iigten zentralen Organe des Staatsapparates. 

(1) Diese- Verordnung tritt am 1. April 1963 in Kraft. 

(2\) Gleich'Zleitig treten außer Kraft: 
das Gesetz vom 212t. September 19133 über diie Auf
schließung von Wohnsiedlungsgtebieten (RGBI. I, 
S., 659); 
die VeroTdnung vom 30„ Juli 1940 zur Verein
heitlichung dies Pachtnotrechtes (RGBl. I S. 10651); 

das Gesetz vom 4 .. Mai 1948 über den Verkehr mit 
Grundstücken (Regierungsblatt Land Thüringen, 
Teil I S. 63,) und die dazu erlassene Ausführungs
verordnung vom 18.. F1ebruair 1949 (Regierungs
blatt Land Thüringen, Teil I S. 11); 

das Gesetz vom 1. JuU 1949 über den Verk,ehr 
mit. Grundstücken (Ges1etz- und Verordnungsblatt 
Land Sachsen, S. 4'313) und di1e dazu erlassene 
Ausführungs,verordnung vom 21. Juli 194'9 (Ges,etz
und VemvdnungsbLatt Land Sachsen, S. 4,38); 
das Gesetz vom 121. März 11»8' über den Erwerb 
von Grundstücken durch ausländische Privatper
sonen (Gesetzblatt Land Sachsen-Anhalt I S. 54) 
und die dazu erlassenen Ausführungsbestimmun
gen vom 18. November 1948 (Gesetzblatt Land 
Sachsen-Anhalt - Amtsblatt - S .. 21651

); 

die Anordnung vom 23~, Februar 1949 zur Durch
führung des Gesetzes Nr. 4,5 des Kontrollrats, 
betreffend Aufhebung der Erbhofgesetze und Ein
führung neuer Bestimmungen über land- und 
forstw:irtschaftlich,e Grundstücke (ZVOBl. I S. 191); 
die Ausführungsbestimmungen vom 10. März 1949 
zu der Anordnung zur Durchführung des Gesetzes 
Nr. 45 des Kontrollrates, betreff.end Aufhebung 
des Erbhofgesetzes und Einführung neuer Be
stimmungen über land- und forstwirts,chaftliche 
Grundstücke (ZVOBl. I S. 193t); 

die Zweite Ausführungsbestimmung vom 12. Mai 
195,1 zu der Anordnung zur Durchführung des
Gesetzes Nr. 415 des Kontrollrats, betreff.end Auf~ 
hebung der Erbhofgesetze und Einführung neuer 
Bestimmungen über land- und forstwirtschaftliche 
Grundstücke (GBL S. 4317); 
die §§ 2,1 bii'l 218 der VerordillUng vom 15. Oktober 
1952 über die Übertragung der Angelegenheiten 
der Freiwilld.gen Gerichtsbarkeit (GBl. S. 1057'}. 

Berlin, den 11. Januar 1963 

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Stoph 
Erster Stellvertreter 

des Vorsitzenden 
des Mdnisterrates 
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Der Minister 
des Innern 

I.V.: Grünstein 
Stellvertreter 
des Ministers 

Kirchenmusikalische Prüfung 
Bei der vom 215. bis 30. Januar 1963' in Schwerin statt
gefundenen kirchenmusikaHsch,en Prüfung. haben die 
C-Prüfung bestanden: 

a) B-Katechetin Magdalene Frisch, Parchim 

b) B-Katechetrn Lieselotte Knaak, Kritzk:ow, Kreis 
Güstrow 

c) B-Katechetin Lydia Pitsch, Boizenburg/Elbe 

d) B-Katechet:in Anne Schröder, Neukalen, Kreis 
Malchtin 
außerdem 

e) B-Katechet:ln Hannelore Bohl, Neukirchen, Kreis 
BützoVIC. 
Ihr wurd,e die Befähigung für das Organistenamt 
nach den kirchenmusikalilsch,en D-Prüfungsbe
stimmungen erteilt. 

Schwerin, den U,. April 1963 

Der Oberkirt'henrat 
Timm 

II. Personalien 

Berufen wurde: 
Pastor Hans-Henning Härder in Alt Meteln auf die 
L Pfarre. in Gnoi1en zum 1. Mai 1963, 

/527fi1 Gnoien, Pred. 

Abgeordnet wurden: 
Die cand., theol. Erika rFeide aus Bad Doberan zur 
Hilfeleistung in der Kirchgemeinde Waren/St. 
Georgen zum L März 1963 

/5} Erika Heide, Pers„ Akten 

Die cand. theol. Gisela Albvecht aus Waren/Müritz 
zur viikariatswe,iisen Hil:foleistung in der Kirch„ 
gemeinde Boizenburg zum l. April 1963 

/289/ Boizenburg, Pred. 

In den Ruhestand versetzt wurde: 
Propst Gerhard Berggold in Fri,edland auf seinen 
Antrag zum 311. Mai 1963 

/,316/ Gerhard Berggold, Pers. Akten 

B<•auftragt wurden mit dem katechetischen Dienst: 
zum 1. April 1963 

di,e B-Katechetin Irmgard Sarnow in der Gemeinde 
Wareni"J.\IIürn tz 

/2/ Irmgavd Sarnow, PerSi .. Akten 

zum 1. Mai 1963 

4·8 

der B~Katechet Heinrich Mallon in der Gemeinde 
Gr. Vielist 

/71/ Heinrich Mallon, Pers. Akten 

die C-Katechetin Ingrid Ehlers in der Gemeinde 
Ballwitz: 

;161/ BaHwitz., Christenlehre 

Xnderungen für das Kirchl. Amtsblatt Nr. 1/1963 

Seite 2 
Boizenburg 1. 4t. 1963 

zur vikariatsweisen Hilfeleistung abgeordnet 
Gisela Alibrecht. cand. theol. 

Gnoien I 1. 5,, 1963 
z. z. unbesetzt streichen, dafür Hans-Henning 
Harder 

Seit'e. 3 
Waren;St. Georgen L 3. 1963 

zur Hiilfeleistung abgeordnet Erika Heide, 
cand. theol. 

Seite 5 
Alt Meteln 1. 5'. lDm 

Hans-Henning Hardet- stre'ich~ z; z.: unbesetzt 

Seite 6' 
Friedland·! :n: 5. 1963 

Gerhard Bel'ggold streichen (i'. R•.), z. z: unbesetzt 



III. Handreichung für den kirchlichen Dienst 
• 

Zur ökumenischen Gebetswoche 26. Mai bis 2. Juni 1963 
Gebetshandreichung des Ökumenischen Rates der Kfrchen 

„Er ist unser Friede" (Epheser 2, g) 

Das folgende möchte aufrufen ·zum gemeinsamen 
Gebet um die chrisfüche Einheit. „Er ist unser Friede;." 
Er hat uns versöhnt mit Gott. Wir aber leben unterein
ander nicht in eine'r E;inheit, in der dieser Friede sicht
bar werden kann. Wir rufen ane den Namen des Herrn 
Jesus Christus an. Wir sind aber nicht in der Lage, ihn 
an jedem Ort als sein einiges Volk zu rühmen und zu 
preisen. Wir sprechen von der einen Hoffnung, zu der 
wir berufen: sind. Wir s:ind aber nicht in der Lage, ge
meinsam in dies,er Hoffnung zu leben .. 

Muß dieser WidersJ?ruch n<i·cht auf uns lasten? Treibt 
er uns nicht, gemeinsam \'Or Gott zu treten? Wir unteT
scheiden uns1 in mancher H:insicht. Wir stimmen aber 
jedenfalls überein in dem Schmerz, den wir über die
sen Zustand empfinden. Wir wollen darum gemein
sam vor Gott treten und ihn bitten: 

um die Einheit, um die Christus gebetet hat, 
die E:inheit in der Wahrheit und der Liebe, 
zu gemeinsamem Zeugnii:s und Dienst. 

Diese Handreichung ist sowohl für ·den Gebrauch in 
den. Gemeinden als für das persönl1iche Gebet bestimmt. 
Die Gottesdienstordnung am Anfang mag für gottes
dienstliche Versammlungen und Gebetskreis,e eine 
Hilfe sein. Gebete und Le1sungen können an den ange
gebenen Stellen e:ingefUgt werden. 
Okumenischer Rat der Kirchen 

JS:ommission für Glauben 
und Kirchenverfassung 

Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen 

in Deutschland 

Gebetsgottes.dienst- für die Einheit der Christen 
Einführung*) 
Psalmgebet 
Lei t v ,er s (Chor): Hilf uns, Herr, unser Gott, 

und bringe uns zusammen aus 
den Heiden, 

Psalm 122 

daß wir danken Deinem 
heiligen Namen 
und rühmen Dein Lob. 
(Ps. 106, 47) 

E (oder Chor) Ich freute mich über die, so mir sagten, 
Lasset uns ins Haus des Herrn gehen! 

G Uns're Füße stehelll /in deinen Tloren, Jerusalem. 
E (oder Chor) Jerusalem ist gebaut, daß es ein.e Stadt 

sei /da man zusammenkommen soll / 
G. Da die Stämme hinaufgehen, die Stämme des Herrn / 

wie geboten ist dem Vol~e Israel, zu danken dem 
Namen des Herrn. 

E (oder Chor) Denn da:selbst stehen die Stühle zum 
Gericht fi die Stühle des Hauses David. 

G Wünschet Jerusrulem Glück!} Es möge denen wohl
gehen; die dich lieben. 

E (oder· Chor) Es möge Friieden siein inwendig deinen 
Mauern/ und Glück in deinen Palästen:. 

G Uin meiner Brüder und Freunde w1llen /will ich dir 
Fri1eden wünschen. 

E (oder. Chor) Um des Hauses witlen des Herrnr, uns
res Gottes.;1 will ich dein Bestes suchen, 
Ehre. sei dem Vater und dem Sohne I und dem Hei
ligen Geii:ste J 

G Wie~ es war im Anfang, jetzt und immerdar! und 
von. Ew'iglreit zu Ewigkeit.. Amen:. 
(Der· Leitvers, wird vom Chor und von der Gemeinde 
wied'erholtl.) 

Ei ngangs!fi ed 

Geb et z•u:r. Sammlung, wi1e für den betreffen
den Tag: V()rgescb1la,~en 

Sch ri ftles u n g, wie für den betreffenden Tag 
VOTgeschl.agen 
M'.e d i tat i o. n , wie für den bet.reffenden Tag vor
geschlaien 

*) E - Elnzelner (Liturg); G - Gemeinde 

Glaubensbekenntnis 

E Ich glaube an den Einen Gott I 
G den Vater den Allmächtigen /Schöpfer Himmels 

und der E;den i all des, das si·chtbar ist und U~·sicht~ 
bar fi Und an den 'Einen Herrn J esum Christum! 
Gottes eingeborenen Sohn/ der vom Vater geboren 
ist vor al:1er Zeit und Welt/ Gott von Gott, Licht 
vom Licht, wahrhaftigen Gott vom wahrhaftigen 
Gott/ geboren, nicht geschaffen, mit dem Vi;tter 
eines W eserns /durch welchen alles geschaffen ist/ 
welcher um uns Menschen und um unsrer Seligkeit 
willen vom Himmel kommen ist /und ist leibhaft 
worden durch den Heliligen Geist von der Jungfrau 
Maria/ und Mensch wovdeni /auch für uns gekreu
ziget unter Pontio P:Hato /gelitten und begrab~n / 
und am dritten Tage auferstanden nach der Schrift./ 
und ist aufgefahren g!en Himmel /und sitzet z1;1r 
Rechten des Vaters /und wird wi,ederkommen In 
Herrlichke:it /zu richten die LebendLgen und die 
Toten ~des Reich wird sein ohne Ende. 
Und an den Heilig1en Geist, der da i1st Herr und 
machet lebendigfider von dem Vater und dem 
Sohne ausgehet / der mit dem Vater und den: ~hne 
zug1eich angebetet und zugleich geehret wird / der 
durch die Propheten geredet hat. 
Und die Erne heil:ige, allgemeine und apostolische 
Kirche/ Ich bekenne die Eline Taufe zur Vergebung 
der Sünden /und warte auf die Auferstehung der 
Toten} und das Leben der zukünftigen Welt. Amen. 
Lieds1lrophe 
A u s 1 e g u n g des Tagestextes 
Lied , zugleich wird das ökumenische Opfer ein
gesammelt 
Gebet 

E Kyrie Eleison 
G Christe eleison, Kyrie elieison. 
E Vater Unis·er, der Du bist im Himmel ... 
G betet das Gebet des Herrn weiter, 

* 
E Wir wollen heute besonders beten für, , . (kurze 

Erläuterung der Fürbitte des betreffenden Tages) 
Gebetsstille 
(Raum für ein zusammenfassendes freies Gebet des 
Liturgen) 

* 
E Laßt uns Gott dem Vater Dan!k darbringen 

Wir danken Dlir, heil:i,ger Vater/ für Deinen heili
gen Namen/ dem Du Wohnung bere1itet hast/ in 
unserem Herzenfund für die Erkenntnis ! und den 
Glauben/ und die Unsterblichkeit/ die Du uns 
kundgetan hast/ durch Jesus, Deinen Knecht. 

G Dir sei Ehre in Ewigkeit! 
E Wir danken Dir, himmlischer Vater/ für das Werk 

des Heiligen Geistes / der uns die Herzen öffnet/ 
daß wir Deine Gnadengaben erkennen / das Ge
schenk unsrer Brüder in Christus / die Gnade der 
Einheit in der Vielfalt/ die Gabe der Ökumene. 

G Dir sei Ehre in Ewigkeit! 
E Gedenke, Herr, Deiner Kirche! sie zu erlösen von 

allem Bösen /und si'e zu vollenden in Deiner Llebe / 
und führe si,e., die Du geheiligt I von den vier Win
den zusammen in Dein Reich~ das Du ihr bereitet 
hast. 

G Denn Dein ist dJi,e Kmft und diie Herrlichkeit in 
Ewigkeit, 

* 
E Laßt uns Buße tun i in der Gegenwart unseres 

Herrn Jesus Christus/ und demütig unsere Sünden 
bekennen: 
Herr Christus/ der Du für uns und die ganze Welt 
gebeten hast/ daß aHe eins seien/ wie der ~ 7 ater in 
Dir/ und Du in dem Vater/ wir bekenner daß Nir 



Deinen WiHen und Dein GebetMür die Einheit der 
Christenheit/ zu gering geachtet haben J und bitten 
Dich: • 

G Herr, erbarme Dich! 
E Wir belrennen vor Dir: daß wi1r stolz und selbst

gerecht gewes1en sind, und noch sind/ daß wir ein
ander bekämpft und verletzt haben/ daß wir zu
wenig Verständnis füreinander ·aufgebracht haben/ 
und bitten Dich: 

G Herr, erbarme Dich! 
E Wir bekennen vor Dir /1. unsere Lauheit in der 

Liebe/ unsere Enge im Den~en /und unser Versa
g.en in der Fürbitte für die Brüder /1, und für die 
Welt/die Dich noch nicht kennt/oder nicqt mehr 
kennen will/ und bitten Dich: 

G Herr, erbarme Di'ch ! 
E Wir bekennen vor Dir/ daß wir Deinen Verheißun

gen so wenig trauen·/ und· durch unser Verhalten 
Dein Evangelium in der Welt unglaubwürdig 
machen /und biUen Dich: 

G Herr, erbarme Dich! 

• 
E Laßt uns bitten um die Gegen.wart und die Gaben 

des Heiligen Geistes 
Um das rechte Verständnis des Wbrtes Gottes/ um 
die Erneuerung unserer Herzen und Gedanken ~um 
Erkenntnis der Wahrheit fi nicht wie wir sie haben• 
wollen, sondern wie sie ist/ um Belebung unseres 
Willens zum Zeugnis und Dienst /lasset uns Ihn 
ann!fen: 

G Erhör uns, Herr Gott Heiliger Geist! 
E Um die rechte Einigkeit aller Gläubigen: daß sie 

zunehme über die Grenzen der Kirchen hinaus / 
daß sie Gestalt gewinne auf alleriei Weise/ daß sie 
d'ie Fernen überzeug·e und überwinde! und zur Er
kenntnis der Wahrheit führ·e fi für dlie jung1en Kir
chen I daß ihnen ·eine offene Tür in ihren Völkern 
aufgetan werde /l. lasset uns Ihn anrufen: 

G Erhör uns, Herr Gott Heiliger Geist! 
E Für alle, die Verantwortung tragen in der Ökumene: 

für die Präsidenten und cllie Leiter der Ausschüsse/ 
für den gesamten Arbeitsstab A für das Gelingen 
der Mission und EvangeUsation in aller Welt/für 
alle Studien, daß sie uns die Vielgestaltig~eit des 
Leibes Christi fi besser verstehen lehren/ für den 
Dienst der Ki·rche an der Gesellschaft / im raschen 
Umbruch uns·erer Zeit/ für neue Arbeitsformen der 
Kirche A für dli1e zwischenkirchMche Hilfe / lasset 
uns Ihn arufen: 

G Erhör uns, Herr Gott Heiliger Geist! 
E Um das E1rwachen eines neuen Geist·es / unter 

denen:, die duTCh Lüge und I·rrtum besonders ge
schlagen sindfium die Bereitschaft, Liebgewordenes 
aufzugeben/und um Of:Jlenheit für neue Wege der 
Kirchen A untereinander und zueinander / um Er
weckung einer lebendigen Hoffnung auf die Wie~ 
dierkunft unseres Herrn Jesus Christus / um d~e 
Gabe der Beständigkeit bis· ans Ende für uns alle/ 
lasset uns Ihn anru:llen: 

G Erhör un:s, Herr Gott Heil:iger Geist! 
• 

Li e d s t r o p h e (mit der Bitte um den Frieden) 
Segen 

Gebetsanliegen der einzelnen Tage 
Erster Tag: 

Thema: Die Botschaft von der Versöhnung 
Gebetsanliegen des Tages: Die Einheit 
aller Christen 

Gebet : 0 Gott/ Vater unsres Herrp. Jesu Christ1i / 
unser einzJi.ger Erlöser und Friedefürst/ Gfü uns Gnade/ 
daß wir die ,großen Gefahren unsrer Zerrissenheit zu 
Herzen nehmen ~Nimm hinweg allen Haß} und alle 
VoI'urteile / und v.ertreibe alles ;!was der wahren Ein
tracht im Wege steht: /auf daß, wie nur ein Leib und 
ein Geist ist/ und eine Hoffnung unsrer Berufung/ ein 
Herr, ein Glaube, eine Taufe ~ ·ein Gott und Vatier 
unser aller ~so auch wir hinfort ein Herz und eine 
Seele seien/ verbunden durch das eine heilige Band 
der Wahrheit und des Friedens / des Glaubens und 
der Liebe / und Dich mit einem Geist und Munde 
preisen/ von EWigkeit zu Ewig·keit. Amen. 

Tex t des Tages : 2. Kor. 5·, 17-'6, 2 
M e d i tat i o n : „Gott hat die Welt mit sich selber 

versöhnt", das ist das große, unfaßbare Wunder, der 
Inbegriff des EvangeHums, das Geheimnis des Opfer
todes Christi am Kreuz. Versöhnung ist die Wieder
herstellung einer zerbrochenen Gemeinschaft. Sie tritt 
ein, wo durch die Kraft der Liebe Feindschaft überwun
den, Schuld erlassen und Verfehlungen verziehen wer
den. Dod1 kein menschlicher Vergleich ragt an die von 
Gott selbst gestiftete Versöhnung hernn. Sie umspannt 
d:ie Welt in ihrem Aufruhr und in ihrer Friedelosig;k,eit 

- und wendet sich in derselben Intensität jedem ein
zelnen zu, der sich von Gott, diem Herrn seines Lebens, 
abgekehrt hat und in seiner Sünde beharrt. Gott will 
die Versöhnung. Sie ist das große Angebot sein:e•r Liiebe 
in Jesus ChriiJStus. Er gab sein reines Leben aus freien 
Stücken hin, ja, er nahm unsere Strafe auf sich, auf 
daß wir Frieden hätten. So ist das Kreuz das aufge~ 
richtete Zei1chen der Versöhnung inmitten einer Gott 
entfremdeten, von Haß und Feindschaft erfüllten Welt. 
Die Kirche Jesu Christi lebt v.on dem Wort von der 
Versöhnung, sie hat es· der Welt glaubwürdig zu be
zeugen und unablässig zu mahnen: Lasset euch ver
söhnen mit Gott! 

Fürbitte des Tage·s:: Für die Einheit aller 
Christen, wann und wie Jesus sLe will/ Um den Geist 
der Wahrhe1it, daß e1r uns leite in unsere·r Erkenntnis 
und in unserem Tun! Um ein Sichtbarwerden der Ein
heit der Gemeinde Jesu an unserem Ort/ Für die öku
menische Bewegung und den Ökumenischen Rat der 
Kirchen / Für aiUe Bewegungen, die der Einheit in 
Christus dienen; besonders für diie Evangeli1sche Allianz 
und die ch:11istlichen Jugend- und Studentenverbände/ 
Für a1le Männer und Frauen, denen Gott in besonde
rer Weise den Auftrag gegeben hat, für die E:inheit 
seiner Kirche zu wil'ken. 

zweiter Tag 

Thema: Die Boten der Versöhnung 

G e b et s a. n 1 :i e gen d es T a g e s : Kirche und 
Mission 

Gebet: Herr, unser Gott, lieber Vater im Himmel/ 
Wir kommen vor Dein Anges·~cht und bitten Dich: / 
Offenbare Dich uns als der wahrhaftige und aHmäch
tige Gott/ der mit Seinem Lichte in unse!'e Finsternis 
leuchtet / Laß Deine Hand über uns stark sein / Laß 
in allen Ländern und Völkern ~ Dedrne Gnade und Dei
nen Sieg/ übe11 die Sünde und al1es Unrecht offenbar 
werden/ Laß Frieden werden ·~n den Herzen der Men
schen I und Deine Gerechtigkeit kommen über die 
ganze Welt/ Gib, daß wir in al1em aufschauen zu Dir/ 
der Du mächtig bist ~ und alles vegierst ;, zur Ehre 
Deines Namens. Amen. 

Text des Tages: Joh. 20, 19--'23 

M e d i tat i o n : Die Gemeinde Jesu Christi steht im 
Dienste ihres Herrn. Er hat sie mit seinem Blut er
kauft .. Sie ist dazu giesetzt und berufen: der Welt, die 
im Argen liegt und si·ch aus der töd1ichen Umklamme
rung des Bösen nicht zu lösen vermag, die Frohbot

. schaft von der Liebe Gottes und des uns in Christus 
geschenkten gegenwärtigen Heils zu verkündigen, auf
zur:ich t,en das Wort v.on der Versöhnung, zu bezeugen 
die Gnade der Vergebung und zu bekräfügen dde Hoff
nun,g des ewigen Lebens. „Gl.eichiWie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch." Jeder wahrhaft an 
Christus Gläubige ist zugl·eich ein Gesandter seines 
Herrn. „So sind wlir nun Botschafter an Christi Statt", 
bezeugt Paulus. Mit dem Auftrag verleiht der aufer
standene· Hierr auch die Gabe und! die Kraft des Hei
ligen Geistes. „Nehmet hin den Heiligen Geist!" ,,.Nie
mand kann J.esus den Herrn heißen, ohne durch den 
HeiUgen Geist .. " Er erleuchtet die Gedanken, weckt den 
Glauben, schenkt das vollmächti.ge Wort, bekräftigt es 
an Herz und Gewissen und wirkt, wo immer sich 
jemand! ihm erschließt, echt:e Buße, wahre Lebens
erneuerung und Versöhnung. „Wie lieblich sind die 
Füße der Boten, d!ie den Fl"ieden verkündigen" und den 
Auftrag des He!'rn der Kirche mit ganzer Hingabe 
erfüllen. 

F ü r b i t t e d es T' a g es : Für di·e ständige Bereit
schaft der Kirche zum missionarischen und evange
listi1schen Dienst in der Welt/ Für die Verkündigung 
des Evang:e1iums in aUen Ländern I Für alle, die durch 
das Zeugnis des Evangeliums zum Glauben gelang.en / 



Für alle, die in besonderer missionarischer Verantwor
tt.ng stehen, und besonders für die, die darin müde 
geworden sind I Für die Missionsgesellschaften und für 
ihre Schwierigkeiten hier und draußen! Für die Ein
heit von Kirche und Mission, daß niemand sich 8'elber 
suche, sondern alles zur Verherrlichung des heiligen 
Namcnf. Gottes geschehe. 

Dritter Tag 

Thema: Gelebte Versöhnung 
G e b et s an 1 i e gen d e, s Tages : Die römisch

katholische Kirche 
G e b e t : 0 Du ewiger, barmherziger Gott /Du bist 

ein Gott des Friedens und der Liebe/ niicht aber des 
Zwiespalts/ Weil denn di·ese Welt Dich verlassen hat/ 
der du allein E~nigkeit stiften und erhalten kannst/ 
und weil sie sonderlich /was Deine götrnche Wahr
heit/ und der Seelen Seligkeit anlangt/ auf ihre Weis
heit verfaHen ist! so hast Du sie jetzt nach Deinem 
gerechten Urt.eil ! sich trennen und ZJerteilen lassen/ 
auf daß siie, gefangen in ihrer vermelintlichen Weis
heit I in der Zerspaltenheit 2lUschanden würde ~ und 
zu Dir helimkehre ! der Du die Einigkeit liebst. 

Wir armen Sünder bitten Dich und f1ehen Dich an / 
Du wollest durch den Heiligen Geist aHes Zerstr,eut,e 
zusammenbringen I auf daß wir, eines Slinnes, Wissens., 
Gemütes und Verstandes/ gerichtet seien· auf Jesum 
Christum, unsern Herrn/ und Dich, den Vater unsres 
Herrn Jesu Christli ! mit einem Munde loben und prei
sen. Amen. 

Text des Tag es: Matth. 5, •9; 21-26 

M e d i tat i o n: Jesu eindringliche Warnung vor 
dem Zorn und dem Gei,st der Unv·ersöhnMchkeit be
rührt eine der tiefsren Nöte menschlich·en Zusammen
lebens. W'eir mit seinem Bruder zürnt, zerstört nicht 
nur die Gemeinschaft mit ihm, er unterbindet auch die 
Gemeinschaft mit Gott, denn Gottes Zorn ruht auf 
ihm. Die Gnadengabe der göttlich·en Versöhnung, der 
Vergebung und de\s Friedens bleibt uns versagt, wenn 
wir nicht bereit sind, die Versöhnung mit unserem 
Bruder, solange wir mit ihm auf dem Wege sind, zu 
suchen und, soviel an uns ist, zu errelichen. Die Ver
söhnung hat nach den Wnrten Jesu den Vorrang vor 
aUem Opfer, si'e ist zu dler Stunde, wo s1ie von uns ge
fordert wird, die einzige Gott wohlgefällige Tat. In 
einer von Feindschaft, Haß und Unfriede erfüllten Welt 
ist die Kirche Jesu Christi in allen ihren Gliedern und 
sind wir al1e, di-e wir uns zu ihr bekennen, aufgerufen, 
im Geiste der Versöhnung zu leben und zu wirken, 
Vlunden zu heilen, Tvennungen zu überwinden, zer
brochene GemEiinschaft wiederherzust;ellen und nichts 
ur.versucht zu lassen, Brücken von Mensch zu Mensch 
und vonl Volk zu Volk zu bauen. Über alldem steht 
das Wort der Verheißung: Selig sind die Fviedfertigen; 
denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

F ü r bitte d es Tages : Für die römisch-katho
isc.'1e Kirche/ Für alle ihre Glieder I Für das .zweite 
Vatikanische Konzil, daß es von dem Heiligen Geiste 

-regiert werde und auf rechte W1eise zur Einigung der 
getrennten Christ•en beitrage, wann und Wie Jesus es 
will! Für die besonderen Probleme, die uns im Zu
sammenleben von Protestanten und Katholiken in 
unserem Lande immer wieder Not machen. 

Vierter Tag 

Thema: Der Friede Christi 

G e b e t ~ a n 1 i e g e n d es T a g e s : Die orthodoxen 
Kirchen, die Anglikaner und die Alt-Katholiken 

G e b et : 0 Herr Jesus Christus /der Du zu Deinen 
Apost'eln gesagt hast: J Den FI'li.eden lasse Ich euch/ 
Meinen Frieden gebe ich euch ;1si.eh nicht auf unsere 
Sünden / sondern auf den Glauben Deiner Kirche / 
und schenke ihr den Frieden und die Einheit ~ die 
Deinem Willen entsprech•en } der Du liebest und re
gierest } Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Text des Tages: Joh. li4, 217-311 

M e d i t a t i o n : Friede ist die Gabe des Herrn an 
seine Jünger. Er hat ihn für sie erworben und er ist 
an ihn gebunden. Nur der Glaubende gewinnt daran 
Anteil. Alle Völker sehnen sich heute nach Frieden. 
Jeder einzelne begehrt ihn und keinem ist es gegeben, 
ihn zµ vermitteln. Aber Chrri.stus nimmt uns hinein in 

sein Verhältnis' zum Vater und damit in seinen Frie
den. „Meinen Fri-eden gebe ich euch." Es liegt in clie
sem Frieden •ine überwindende Kraft. Die quälende 
Sorge, die lähm·ende Furcht, die Angst vor dunklen 
Mächten und Gefahren können nicht mehr obsiegen, 
wo der Fri,ede Christi im Her:llen wohnt. Ruhe in der 
Geborgenheit, Handeln aus detµ Gehorsam und Zuver
sicht in dem Vertrauen, daß Gott größer· ist als alles, 
sind die äußeren Kennzeich,en dieses Friedens. Wir 
können dies·e kostbare und unentbehrliche Gabe nur 
erbitten und s.ie immer neu im Glauben empfangen. 
.Jesus spricht: „Solch•es habe ich mit euch geredet, daß 
ihr in mir Frieden habt. In der Welt ha:bt ihr Angst; 
aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden." 

F ü r b i t t e de s T a g· es : Für die orthodoxen Kir
chen und die anderen. alten Kirch'en des Orients/ Für 
die Vorbereitunig der Panorthodoxen Prosynode /Für 
die anglikanischen Kkchengemeinschaften u?J.d di.e Alt
Katholischen Kirchen / Für föe Förderung der Einig
kei tsbestrebunigen zwischen diesen Kirchen/ Für ein 
rechtes Verständnis dies bischöflichen Amtes in allen 
Kirch·en nach dem Willen J•esu Christ / Für eine 
segensreiche Zusammenarbeit zwischen dies.en und den 
anderen Kirchen in der ökumenischen Bewegung. 

Fünfter Tag 

Thema: Unfriede um Christi willen? 
G e b et s an 1 i e g e n d es T a g es : Die evange

lischen Volkskirchen und Freikirchen 
Geb et : Himmlischer Vater} vor Deiner Herrlich

keit vermögen wir nicht zu bestehen! und wir kön
nen Dir auf tausend nicht eines antworten /Wir be
kennen Dir unser'e Sünde ! und unser ständiges Ver
sagen / Sende uns1 Deinen Geist ~ daß Er uns leite/ 
Erneuere uns.eren Gehorsam} Heilige unseren Willen·/ 
unsere Gedanken und unsere Herzen ~und gib uns 
neue Lust zu Dir } Schone uns1eren alten Menschen 
nicht / damit wir wirklich Deine Jünger werden / 
L·ege Deine Hand auf uns fid:amit wlir uns Dir willig 
unterwerfen /und Dir als Dein Volk die Ehre geben. 
Amen. 

T ex t d e, s T a g es : Luk. 12, 419'-5·3" Mark. 3, 31-3·5 
M e d i t a t i o n : Kann es im Namen des Friedefür

sten auch Unfrieden geben? Sich,er ist nicht solcher 
Unfriede geme1int. den, wir durch unsere Eigenwillig
keit und Rechthaberei selbst V1erursachen - und wir 
haben wohl nicht selten bei Auseinandersetzungen und 
Spaltungen, dtie unsere eigene ungute Art verschuldet 
hatte, von Scheidung um des Evangeliums willen ge
sprochen„ Aber wo uns bei allem Suchen nach Frieden 
und bei aHer werbenden Liebe ~eindschaft und Haß 
begegnen, sollen wir wissen, daß der Jünger nicht über 
seinen Meister i1st ((Matth. 10, 24-'2!>'; Joh. 15, 18"-2'1). 
Und wenn selbst die nächsten Menschen uns nicht 
verstehen und sich gegen uns wenden, so werden wir 
nicht verfassen sein. Wer die Gemeins.chaft mit Men
schen verliert um Jesu willen, wird sie in reichem 
Maße neu finden in seiner Gemeinde (Mark. 10, 28-3'1).. 
Aber zur S'elbstberuhigung im 'Blick: auf unsere Spai
tungen ist uns dies Wort nicht g.egeben. Die Warnung 
von den Ersten, die die Letzten sein werden, in sol
chem Zusammenhang, spricht eine allzu deutliche 
Sprache. 

F ü r b i t t e d es Ta g es : Für di·e lutherischen, 
reformierten und unierten Kirchen /Für di·e Förderung 
der Kirchengemeinschaft zwisch·en ihnen, wann und 
wie Jesus s:ie will } Um die Führung des Heiligen 
Geistes bei der Lösung der volkskirch.Hch,en Schwierig·
keiten in Europa ; Für die evangelischen Freikirchen 
und Gemeinschaften / Um Überwindung der Nöte des 
Zusammenlebens zwischen V:olkskirche und Freikirchen 
am gleich.en Ort. 

Sechster Tag 
Thema: Der Gekreuzigt:.e zerb~·icht 

unsere Maue·rn 
Gebetsanliegen des Tages: Vereinigte Kir

chen, Sekten Israel 
G e b et : Himmlischer Vater ~4 wir sagen Dir Dank, 

daß Du Deinen SOhn für uns hingegeben hast/ Wir 
preisen Dich J daß wir nicht auf uns selbst gestellt 
sind / sondern in Seinem Namen V01r Dich treten dür
fen ! Stelle uns Sein Werk und. Sein Opfer neu vor 
Augen / Laß uns erkennen / aus welcher Tiefe Er uns 
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emporgehoben hat / Laß in uns aufbrechen / neue 
Dankba,rfoeit und Ldebe I und laß uns darin eins werden/ 
Gib, d'aß de[' Friede, der Juden und Hrjden zu einem 
Leib zusammeng1e1'ügt ·hat / unter uns allen sichtbar 
werde ! zur Ehre Deines großen Namens. Amen. 

Text des T'ages: Eph, 2, 13l-18 
M e d i tat i o n : Ungezählt1e Mauern trennen Men

schen voneinander: Schranken der Rass,en und der 
Religionen, Gegensätze der Wirts·chaftssysteme und der 
Weltanschauungen, F'edndschaften zwischen den Völ
kern und den sozdalen Schichten, aber auch Unrvevein
barkeit der Glaubenssätze und Überlieferungen de:r 
verschi1edenen ch1ristlichen Ktrchen. Der Apostel z.eigt 
uns an dem unve1rsöhnl1ichst1en Gegens·atz seiner Zeit, 
der Wand zwischen Juden und Heiden', was Jesus 
Christus tut: Er hat aus beiden eins gemacht. Darum 
„ist hier kein Untersch'ied zwisch1en Juden und Grie
chen" (Röm. rn. 12):. Wie hoch di'e' Wände auch sein 
mögen, föe Mensche1n aufrichten - und wir alle haben 
unser Teil dazu beigetragen - uns•e'r Herr durchbricht 
sie, denn sein Blut ist für si·e a1'le gefloss,en, für die 
hüben und drüben. Wo aber die Welt sich noch .nicht 
bereit findet, ihre Wände abzubauen, soll die Ge
meinde Christi es bewähr'en, daß sie weder an Rassen 
noch an Gesellschaftsschich1ten noch an Wirtschafts
systeme gebunden ist (Gal. 3, 218). Sie darf Brücke sein 
über die W'ände der Menschen hinweg. Und je mehr 
die Kirchen nicht zuerst von ihrer Tradition, sondern 
aus der Gabe ihres Herrn leben, desto mehr we11den 
auch zwischen ihnen die Wände fallen. 

F ü r b i t t e d e s T a g es : Für aUe Kirchen, die in 
Gesprächen mit anderen Kirchen stehen, vor aUem in 
Afrika und Asien ! F'ür alle ve11einigten Kirchen, die 
aus solchen Gesprächen entstanden sind, besonders für 
die Vereinigten Kirchen in S!üdindien und Japan _/ Daß 
sie in der Einheit Christi wachsen und gefestigt wer
den / Für unsere Brüder in den Sekten, die sich von 
uns getrennt haben ; Für Israel, daß wir unsere 
Schuld an ihm evkennen und daß d:er· Friede Christi 
zwischen Israel und der K'kche zum Durchbruch kom
men möge. 

Siebenter Tag 

Thema: Friede trotz aller Unte1r
schiede 

Gebetsanliegen des T'ag>es: WleltweiteDia
konk~ und Volksmission 

G e b et : Gott, unser Retter J Hen der ganzeni Welt/ 
Herrsicher und Schöpfer von allem. was da lebt t Du 
hast Dein Iebend:iges. wahrhaftiges Ebenbi'l'd ins L,eben 
gerufen I Du hast Deinen einzigen Sbhn gesandt f um 
dem Menschengeschlecht Hilfe zu bringen/ durch Ihn 
h~1st Du die Menschen gerufen und g1ewonnen fi Wir 
flehen Dich an für Dein hier versammeltes Volk; 
sende den Hei.lig1en Geist ! daß Jesus Christus dieses 
Volk besuche / daß ·er rede zum Geist aller / die sich 
versammelt haben t daß er ihre Her3en bereite zum 
Glauben } daß er unsere Seelen zu Dir führe / Gott 
der Barmherzigk1eit /' Ergreife Besitz von Deinem Volk 
an diesem Ort I und sch·affe Dir durch De1iinen einzigen 
Sohn. Jesus Christus I im Heiligen Geist / eine er
wählte "Herde ! Durch Ihn seien Dir.dargebracht Herr
lichkeit und Macht ! jetzt und immerdar / und von 
Ewgikeit zu Ewigkeit. Amen. 

Text des Tages: Röm. 1'4, 1-1'9 
M e d i tat i o n : W'ir meinen, daß es wirklichen 

Frieden untereinander nur g1eben könne. wo man 
gleicher Art und Auffassung ist. Aber die Bibel macht 
uns deutlich, daß di•e. Einheit in Christus nicht auf 
Gleichförmigkeit beruht. Vielmehr hat der Herr den 
Seinen verschiedene Gaben g·egeben (Eph. 4, 7), darum 
Ist auch das Maß dler E'vkenntnis und des Glaubens 
verschieden (Röm. '6, 3>---6; l. Kor. 12. 4-11). AUe s:olche 
Verschiedenheiten sind ei:ne ernste Belastungsprobe 
für den Frieden und die Einheit der Gemeinde An 
dem Ge,gensatz dler „Schwach1en" und „Starken", die ge
wi:ssensmäßig ganz entgegengesetzt dachten, hat: Pau-

lus uns den recht;en Weg des Friedens gezeigt: Den 
andern weder ri.chten noch verachten, sondern einan
der tragen mit aHen Gaben und Schwächen (Röm. 15, 
1-7). Gewiß heißt dies nicht, alles gutzuheißen und es 
schUeßt auch nicht aus, daß wir einander irri Hören 
auf das Wort der Schrift zu überzeug·en suchen. Aber 
unser Friede und unsere Gemeinschaft auch zwischen 
den Kirchen beruht in dem gemeinsamen Glauben an 
ihn, nicht abeT darin, daß wi'r in allem zur gleichen 
Erkenntn1is und Auffassung gelangen. Nur wo er nicht 
die gemeinsame Mitte ist, ist auch keine Einheit mö.g
lich:. 

Fürbitte des Tages : Für die Werke der Dia
konie und der Inneren Mission I Für die Aktion ,;Brot 
für die Welt" } Für die Volksmi1ssion und für die Zelt
mission t Für alle Prediger des Evange~iums und für 
ein vollmächtiges Zeugnis dier Laienchristen in allen 
Ländern } Um mehr Uebe und um großere Treue in 
unseren Gemeinden. 

Achter Tag 

Thema: Friede im :Zeichen des kom
menden Herrn 

G e b e t s a n 1 i e g e n d e s T a g e s : Frieden und 
Gerechtigkeit in a1Ie1r Welt 

G e b et : Du Gott des F'rd:edens } der Du durch Dei
nen Sohn Jesus Christus /' ,einen Glauben zum Heil der 
Menschheit aufgerichtet hast ~ sende Deine Gnade und 
Deinen himmlischen Segen herab auf ane GfäubLgen I 
die danach trachten / Dir und einander näherzukom
men ! in der Einigkeit im Geist /' und durcll das Band 
des Friedens: ! Erwecke i1n uns Reue übe[' unsel'e Zer
rissenheit ! gib uns Weisheit / Deine Wahrheit zu er
kennen /' Mut, Deinen Willen zu tun, / Liebe, die aUe 
Schranken dies Stolzes und des Vorurteils n~ederireißt / 
und beständige Troue gegen Deinen Heiligen Namen / 
Gestatte uns nicht / vior den Mühen um den Frieden 
und die Einheit Deiner Kirch,e zurückzusch!'eCken / 
Verleihe uns Kühnheit ~ n1ur Deine Ehre / und die 
At.:sbreitung Deines Reiches zu suchen } Vereinige uns 
alle in Dir, wi1e Du, Vater, mit dem Sohne und dem 
Heiligen Geist / ein einziger Gott bist / von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen. 

T ·ex t d es T a g es : L Thess. '5, 13'b-25 

M e d: i tat i o n: Es geht um eine Reihe praktiseher 
Ermahnungen zum Frieden, dlLe ihr Gewicht dadurch 
bekommen, daß wiir dem Tag des kommenden Herrn 
entgeg1engehen. Da er das Urteil spricht und nicht wir 
selbst, gilt es, einander zu tragen in. Geduld. Da er, der 
Gott des Friedens, den F1rteden will nicht nur unter 
den Seinen, sonde1rn auch in der Welt, darum ist d'E!tl 
Christen aufgetragen, dem Guten n1achzujagen „unter
einander und gegen jedermann". Und da dieser Herr 
der kommende Siieger ist, kann seine Gemeinde nicht 
resi•gnieven und: nicht ihre Hoffnung fahren lassen: Ihn 
anrufend darf sie fröhlich und dankbar sein in allen 
Dingen. Nicht so, daß sie in den Wirmdssen der Welt 
sich auf den Frieden der Seele zurückzieht. Sondern 
wie sie um Bewahrun!g bittet an Geist, Seele und Leib, 
so ringt sie darum, daß auch im Zusammenleben der 
Menschen das Gute g'eschehe und das Gesetz des Miß
trauens und de1r Vergieitung durchbrochen wi1rd. Kann 
in dieser Welt der wide,rgöttlichen Mächte etwas der
gleichen geschehen? Es wird darauf ankommen, daß 
die Christen ein rechtes Beispiel geben', und daß sie -es 
der Treue ihves Herrn zutrauen, daß er ihr Zeugnis 
nicht ve~gebiich sein läßt. 

Für b i t 1J e des T' a g es : Um Flrieden in aller 
Welt ) Um Gerechti1~keit für Unterdrückte, Hungernde 
und Hedmatlose /Um ein klares 'Z•eugnis der Kirche im 
pol1itischen, wirtschaftliichen und sozialen Leben / Um 
die Hinwegnahme aller R:assemrorurteileJUm·die Ein
heit der Kirrchen in bst und West~ Für die Regi<erun
gen alle1r Völker:. 
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